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Das Buch enthält viel mehr, als der .  Titel angibt, nämlich auch

Katecheſen über die ganze Glaubenslehre.
EL 7˙, 11 und Glaubensartikel werden ganz richtig nach dem

Grundſatze der Kongregationen unter einem behandelt
Die Nutzanwendungen In manchmal Nu vielfältig, wodurch der Er⸗

olg Iun Frage eſtellt wird, beim Leiden eſu auf dem Oelberge
179) ehorſam, Wachſamkeit, Gottergebenheit, Selbſtüberwindung, wãůh

rend gerade die nächſtliegenden Anwendungen, Liebe und Reue, fe len
„Gott ſich nämlich, will warten Vielleicht werden die

Menſchen beſſer Vielleicht hören ſie auf 3u ſündigen“ 24) widerſpricht
enn doch der Allwiſſenheit Gottes

Bedenklich erſcheint: „Er (Gott) hat keinen Ko keine ände, keine
üße, keinen Bauch 59 noch mehr die Behandlung des ſechsten

— 51 d) und gar des neunten Gebotes, trotz der Anmerkung O. 495;
das muß entſchieden geändert werden.

443 doch auch von der Verderblichkeit de Aergerniſſe

8 die
Rede ſein un die warnenden Worte Je

ſu (Matth 18, 6 angeführt werden

Alle dieſe Bedenken und Meinungsverſchiedenheiten können aber das
Geſamturteil nich beeinträchtigen: Das U bedeutet, ſowie die Mün⸗
chener Beſtrebungen überhaupt einen freudig begrüßenden methodiſchen
Fortſchritt gegenüber den landläufigen „Katechismuserklärungen“ und wird
jedem Katecheten, der S rationell verwendet, zum Nutzen gereichen.

Wien Joh Ev Pichler.
11 Grundzüge des katholi Kirchenrechtes. Von Dr

theol. et Jur ohann B Haring, a. 0 Profeſſor an der ni⸗
verſität Graz. Erſte Abteilung. Graz, U Moſer, 1906 80 und
410— S.]) 4.50 3.75

Ein für Uns Oeſterreicher äußerſt willkommenes Buch, das übrigens
auch Ausländer 5  Ar Hand nehmen werden. Wer immer bei uns
Kirchenrecht dozierte, weiß, vie er ſich unſere Theologiekandidaten bei
aktuelleren Fragen der Praxis mit dem lieben Latein zurechtfinden. Und 0
entſchließen ſich denn gar manche während des theologiſchen Studiums uNUur

ſchwer dazu, engere Freundſchaft mit dem ˙ vortrefflichen „Aichner“ zu
ſchließen, viel lieber greifen ſie zu Heiner, Sägmüller dgl., die m ihrem
geliebten Deutſch zu ihnen reden, und aſſen CS ſich nicht verdrießen, die
namentlich im Vermögensrecht nicht ſeltenen Ergänzungen 3u notieren.
Die deutſchen Kompendien des Kirchenrechtes mit beſonderer Berückſichti⸗

Oeſterreichs von Groß, Mahl⸗Schedl dgl genügen für den T  heo
logen nicht So kommen denn obige „Grundzüge“ einem tatſächlichen Be
dürfniſſe Gar ſo ängſtlich wurde eS gottlob mit dem Ausmaße der
„Grundzüge“ nicht genommen. Die eben genannten „Lehrbücher“ von
Heiner und Sägmüller weiſen n dem entſprechenden erſten Teil nur ein
Mehr von 60 beziehungsweiſe Seiten auf, wobei Sägmüller auf cirea
7 Seiten die Errichtung und Veränderung der Kirchenämter behandelt,
die Haring dem weiten ande vorbehält; allerdings iſt bei Haring der
Kleindru ſeltener angewendet, immerhin aber eine Menge des Details EL.:  —

reicht, das öfters über die erſteren hinausgeht. A  Im deutli  en Tu die
Beſchränkung auf das Nötigſte un den Literaturangaben hervor, wo Haring
nicht das eiſpie Sägmüllers, ondern Heiners befolgt, immerhin aber
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im Gegenſatze 3 Aichner die hauptſächlichſte Literatur, und zwar bis auf
die allerneueſte Zeit ergänzt, vor den einzelnen Paragraphen verzeichnet.
Die Quellenſtellen werden mit Fleiß unter dem Striche notiert, wobei ſich
dann, ie eS nun einmal Sitte iſt, leſe Anmerkungen Repertorien
für verſchiedenes mehr Nebenſächliche ausweiten. Der geſchichtlichen Ent
wicklung wird regelmäßig, ſo weit der Raum eS zuläßt, Rechnung getragen;
V der Berückſichtigung der ſtaatlichen Verhältniſſe oder Partikulargebräuche
dominiert natürlich Oeſterreich. Oefters werden Sondereinrichtungen der
Salzburger Metropolie herangezogen.

Dieſer erſt an enthält nach der Einführung 1—60) die Lehre
von den Kirchenrechtsquellen 61—114) und das kir  1  E Ver⸗
faſſungsrecht; eln noch ausſtehender) zweiter ſoll da Verwaltungsrecht
bringen Eigentümlich iſt dieſem Lehrbuche die ziemli ausgedehnte Erörte⸗
rung von „juriſtiſchen Vorbegriffen“ 2 —  36), wie Recht, eſe Per⸗
ſönlichkeit, Rechtsgeſchäft U. dgl., während an die „theolo giſchen Vorbe
griffe“ ganz mit ech urz erinnert ird Das Verhält⸗
nis 0 anderen Konfeſſionen, Toleranz uſw. wird nicht berührt. Unter
„kirch 1  1 Vorbegriffen“ erbrter Haring das prinzipielle Ver.
hältnis von Staat und Kirche, chließt daran eine Urze dieſer
Beziehunge 46—51), um ann die kirchenpolitiſ Entwicklung un
Oeſterreich ſeit der Reformation 5¹ ſchildern. Hier bot bisher Aichner
(A 1900, 139—41) 3 wenig, man mußte die Studierenden auf Vering
verweiſen. aring gibt ein recht überſichtliches Bild der öſterreichiſchen
Kirchenpolitik im Jahrhundert hätte noch gerne
den Proteſt der Biſchöfe gegen die Verfaſſung von 1849 Iun ihren ſieben
enkſchriften, die Verordnungen vom 18. und 23. April 1850 über das Ver
hältnis der Kirche u Staat und ule, Näheres u  ber die Biſchofskonferenz

April bis Unt 1856, die Ausführung des Konkordates be
rufenen Provinzialſynoden von ien, Prag und Gran, ndlich die formelle
Kündigung des Konkordates durch § 1 des zeſetzes vom Qt 1874 ETL·
wähnt geſehen; erwünſcht wäre eine allgemeine Charakteriſtik des Konkor
dates, ebenſo eine klare Feſtſtellung der jetzigen kirchenpolitiſchen Lage In
Oeſterreich twa Im Sinne der Artike und 15 der Staatsgrundgeſetze
von 1867 un des Motivenberichtes Jum Geſetze vom Mai 1874 Manz,Oeſterreichiſche Geſetze XXVI., 18 Die Ueren Biſchofs⸗Biograpnamentlich Wolfsgruber⸗Rauſcher, böten auch willkommenes Material be
treffs der zwieſpältigen Haltung des öſterreichiſchen Epiſkopates, aus der
manche Folgeerſcheinungen ihre Erklärung en une genaue Kenntnis
de geſchichtlichen Werdeganges unſerer etzigen kirchenpolitiſchen erhält⸗niſſe iſt für den jungen Lieſter eine äußerſt Ausſteuer für die öffent⸗liche Betätigung. Inter der Literatur hätten hier Huſſareks räziſer Grund
riß des öſterr. Staatskirchenrechtes und Heidlmairs „Oeſterr Kultusweſen“1898) inen Platz verdient. mi noch etw beizufügen: Die äußere Organiſation aller In Oeſterreich anerkannten Konfeſſionen er wenigſtens der Hin⸗weis auf die maßgebenden Aktenſtücke) hätte wohl m einer Anmerkung Platzfinden können. Die kirchenpolitiſche Entwicklung außerdeutſcher Staaten
würde jedenfalls den Rahmen des beabſichtigten Zeitbildes überſchreiten. Inder Abhandlung über die kirchli En Rechtsquellen läßt Haring der

e0Nln derſelben 61— 79) ihre geſchich1 Entwicklung OTmelleRechtsquellen folgen (79—114), mit einer Ueberſicht über die ite
ratur des Kirchenrechts den Uebergang ur Rechtsdogmatik des Ver
faſſungsre

tes 3u nden Dieſes ſelbſt bewegt ſich In der gewöhnlichenAnordnung: Laien und Klerikerſtand, kir  1  E Aemter Iim allgemeinen(hier nur Begriff, Rangordnung, Delegation, Exemtion und allgemeinePflichten der V  nhaber) un [ beſonderen Träger der Kirchenämter), endlich
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Synodalweſen. Ueberall tritt da Beſtreben hervor, nicht den Bu
ſtaben der Kirchenverfaſſung, Oondern die tatſächliche Wirkli  C Iun unſeren
Ländern 5 Darſtellung 3u ringen, aber bei aller Rückſichtnahme auf die
geänderten Verhältniſſe doch die kirchliche Norm ern würdigen und ſo
viel als möglich durchzuführen. Auf Schritt und LIU bemerkt man, daß
das mittelalterliche Sprichwort 74 canonista ＋ legge vale niente auf
Haring keine Anwendung findet; der JUDr. iſt wie bei ſeinem Lehrer von

Scherer allenthalben eutlich Ran Form und Inhalt verſpüren Bei
ſchwebenden Fragen betreffs des Kirchenſtaates 201) geht äußerſt
umſichtig vor und verfolgt ihre neueſten Phaſen 1804 und 2015); ebenſo
in der Frage der Neukodifikation de  D kanoniſchen Rechtes Daher
Gdre au beim Weihehinderniſſe ſtatt der mißverſtändlichen ngabe,
eS ſei Iun Oeſterreich „bi  8 Iin die neueſte Zeit als indiſpenſabel behandelt“
worden, klarer bemerkt worden, daß neueſtens ſtaatlicherſeits tatſä
diſpenſier wurde; der bekannteſte All iſt meines Wiſſens, in der Heimat des
Verfaſſer

O vorgekommen. Unſeren Sonderverhältniſſen wird iInter anderem in
595 Biſchöfliche Behörden, 8 100 Militärſeelſorge, 8 105 Paſtoralkonferenzen,
§ 106 Biſchofskonferenzen echnung getragen. Mit der Beſprechung von
Kongruaangelegenheiten der Hilfsprieſter 284 f.) wurde wohl dem Ver
mögensrechte vorgegriffen. Zu wünſchen vare eine noch genauere Ueber
ſicht Über öſterreichiſche Provinzial⸗ und Diözeſanſynoden, Erwähnung de  —
KHontraktes en Pfarrer und ilfsgeiſtlichen, insbeſondere aber eine
Tlarſtellung der kirchenrechtlichen Lage der at ch ENn Dieſes Inſtitut
hat bei uns in Oeſterreich bereits eine ſolche Ausdehnung 9  men
In der Prager Er

l

diözeſe allein verden Uber 240 Katecheten geführt
und ſtellenweiſe ungeklärte Uſtände geſchafſen, daß In öſterreichiſchen
Lehrbüchern des Kirchenrechtes das elſpie ichners, dieſe Erſcheinung

übergehen, nicht weiter befolgt werden kann. Vielleicht hat aber der
Verfaſſer unſeren Katecheten ein Plätzchen im Verwaltungsrecht Verwal
ng des Lehramtes) reſerviert; Iim vorliegenden „Verfaſſungsrecht“ wird
die Erwähnung der Lavanter Diözeſanſynode 1——  97 abgerechnet nicht
einmal deren Namen erwähnt. te Grenzen des Kirchenre  8 gegenüber
der Paſtoraltheologie ürften 149—5 (Verkehr mit weiblichen Perſonen
Üüberſchritten worden ein. Die Gehorſamspflicht der Laien 180) gegen⸗
über dem Biſchof ürfte ebenſo auf rein weltliche inge auszudehnen ſein,
wie beim Klerus, wenn dadurch „kirchenfeindliche Tendenzen gefördert
werden“, wie Anmerkung eweiſt Intereſſant iſt die Beſtellung des
Kapitularvikars —.——— den Metropoliten In Gurk, Lavant, Seckau 256),
erner das Vorkommen von Titularbiſchöfen ohne Weihe in Ingarn, an
Zahl vom Könige ernann 262) Als Flüchtigkeit fiel mir auf: Villa
des 4 andolfo (S. 201) Landſitz andolfo; 199
Praeneste Paleſtrina umgekehrt un Klammer 8 etzen; Bullarium von
Coquelines das bis Klemens XIII 8—6 reichen ſoll

109), eS wurde tatſächlich von 1733—62 gedruckt; der dritte Teil der
apoſtoliſchen Konſtitutionen und die lußredaktion ſind 81 nicht
datiert. Das zuverläſſige Sachregiſter (S 303 — 10) ließe ſi

EI ergänzenEhrenkanoniker, Evang Kirche, Erzprieſter, EXpositorium cCanonicale,
Inkorporation, Kappengang, Primiceerius, Pönitentiar, Scholaſtikus

So darf ich denn meiner Ueberzeugung ahin Ausdruck geben, daß der
er an von Harings „Grundzügen“ das ngere  —  —  —— Brüderchen wird
hoffentlich nicht allzulange auf ſich varten laſſen Un s ein 19
gelungenes Lehrbuch des Kirchenrechtes ſpeziel für öſter
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üch iſ rh ältn iſſe verſpricht, ich ein verehrten Verfaſſer,
vie allen, welche ſich desſelben Heim Studium bedienen werden, Herzen
gratuliere.

rag Karl Hilgenreiner⸗


